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STELLENAUSSCHREIBUNG „Fördern statt…“ 
 

 

Es ist weiterhin beabsichtigt, im laufenden Schuljahr 2025/26 und im Schuljahr 2026/2027 an den Ber-

liner Schulen (Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien, Schulen mit sonderpädagogi-

schem Förderschwerpunkt und berufliche Schulen) einzustellen: 

 

Studierende in einem Bachelor-Studiengang in der Tätigkeit einer Lehrkraft  

(vorrangig für den Einsatz im Teilungs- und Förderunterricht) 

 
Die Stellenausschreibung richtet sich überwiegend an Bachelor-Studierende, aus deren Studiengang 

sich mindestens ein Unterrichtsfach der Berliner Schule ableiten lässt und die gern Einblicke in die Un-

terrichtstätigkeit an einer Berliner Schule bzw. berufspraktische Erfahrungen erlangen möchten, um sich 

ggf. für einen Masterstudiengang zum Erwerb eines Lehramts mit dem Profil Quereinstieg (Q-Master) zu 

entscheiden. Die Berliner Hochschulen haben umfangreiche Informationen zu den jeweiligen Zugangs-

voraussetzungen (und Fächern) im Internet veröffentlicht. 

 

Die Einstellungen erfolgen befristet als Tarifbeschäftigte/r in Teilzeitbeschäftigung in der Regel im Um-

fang bis zur Hälfte der für die Schulart maßgeblichen Pflichtstundenzahl zuzüglich einer Stunde, längs-

tens für die Dauer des jeweiligen Studiengangs, orientiert an der Regelstudienzeit.  

Möglich sind sowohl Verträge im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) als auch Verträge 

mit dem o.g. höheren Beschäftigungsumfang.  

Abweichende Regelungen – insbesondere bei berufsintegrierenden Studiengängen – sind möglich. 

 

Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen Voraussetzungen gemäß Tarifvertrag über die Ein-

gruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L). 

Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund ist ausdrücklich erwünscht. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber im Sinne des § 2 SGB IX werden bei gleicher Eignung 

bevorzugt berücksichtigt. 

Bei der Auswahl sind die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes zu beachten. 

 

Aufgabengebiet: 

 

Tätigkeit als Lehrkraft an einer Berliner Schule vorrangig für den Einsatz im Teilungs- und Förderunter-

richt. 

Der Einsatz erfolgt in Abhängigkeit der fachlichen Bedarfe der jeweiligen Schulen nach Abstimmung 

zwischen ausgewählter Lehrkraft und der Schulleitung in der Regel im studierten Unterrichtsfach. Der 

Einsatz in einem Neigungsfach ist nach Absprache ebenfalls möglich. 
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Einstellungsvoraussetzungen: 
 

Immatrikulation in einem Bachelor-Studiengang an einer Hochschule oder Fachhochschule. 

Aus dem Studiengang muss sich mindestens ein Unterrichtsfach der Berliner Schule ableiten lassen. 
 

Erwartet werden neben den genannten Anforderungen Aufgeschlossenheit gegenüber fachlichen und 

didaktisch-methodischen Entwicklungen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, erzieherische, so-

ziale und pädagogische Kompetenz. 

 

Bewerbungsverfahren: 
 

Die Bewerbung ist ab sofort direkt im Berliner Karriereportal einschließlich des Daten-Uploads der er-

forderlichen Bewerbungsunterlagen  
 

• Bewerbungsschreiben und tabellarischer Lebenslauf 

• Nachweis über Immatrikulation im Bachelor-Studiengang  

• Studienbescheinigung 

• ggf. zusätzliche Nachweise 
 

möglich und wird zum jeweils nächstmöglichen Einstellungstermin berücksichtigt.  
 

 

Bei einer Einstellung muss die generelle persönliche und körperliche Eignung für eine Einstellung in den 

öffentlichen Schuldienst vorhanden sein (Vorlage des Erweiterten Führungszeugnisses, keine anhängi-

gen Straf- oder Ermittlungsverfahren, Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit). 

Zur persönlichen Eignung gehört für alle Personen ab dem Geburtsjahr 1971 ebenfalls der Nachweis 

zum Masernschutz. Dieser Nachweis muss vor Vertragsschluss erbracht werden. 
 

Wir schätzen und fördern die Vielfalt und Chancengleichheit und heißen daher Bewerbungen unabhän-

gig von Geschlecht, Lebensalter, Behinderungen, dem ethnischen Hintergrund, der Religion und Welt-

anschauung oder der sexuellen Orientierung willkommen. Insbesondere Bewerbungen von Menschen 

mit Behinderungen sowie Menschen mit Migrationsgeschichte sind ausdrücklich erwünscht.  
 

Bei gleichwertiger Qualifikation werden schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Menschen bevor-

zugt eingestellt sowie Menschen mit Migrationshintergrund in besonderem Maße berücksichtigt.    
 

Die Bewerbung von Menschen mit guten Kenntnissen in Gebärdensprache oder Brailleschrift ist aus-

drücklich erwünscht. 
 

E-Mail für Nachfragen: bewerbungsstelle_schule@senbjf.berlin.de 
 

Da die Auswahlverfahren regional durchgeführt werden, geben Sie bitte auch zwei regionale Einsatz- 

wünsche an. Vor den Auswahlverfahren erfolgt eine bedarfsorientierte Zuordnung zu einer Region. 
 

Berliner Regionen: 

01 – Mitte    08 – Neukölln 

02 – Friedrichshain-Kreuzberg  09 – Treptow-Köpenick 

03 – Pankow    10 – Marzahn-Hellersdorf 

04 – Charlottenburg-Wilmersdorf 11 – Lichtenberg  

05 – Spandau    12 – Reinickendorf  

06 – Steglitz-Zehlendorf  13 – Berufliche Schulen  

07 – Tempelhof-Schöneberg    
 

Kosten, die den Bewerberinnen und Bewerbern im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen (Fahr-

kosten o.ä.), werden nicht erstattet. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:bewerbungsstelle_schule@senbjf.berlin.de
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Ihre Personalstelle informiert 

BESCHÄFTIGUNG VON STUDIERENDEN 

Studierende sind zunächst grundsätzlich Arbeitnehmende und damit in allen Zweigen der 
Sozialversicherung sozialversicherungspflichtig. 

Wird jedoch während der Dauer des Studiums an einer Hochschule oder einer sonstigen, der 
wissenschaftlichen oder fachlichen Ausbildung dienenden Schule - Vollzeitstudium oder 
Teilzeitstudium (auch an einer Fernuniversität) mit mehr als der Hälfte des nach der 
Studienordnung für das Vollzeitstudium vorgesehenen Studienumfangs - eine Beschäftigung 
gegen Entgelt aufgenommen, so besteht grundsätzlich Versicherungsfreiheit in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung, wenn die wöchentliche Arbeitszeit die 20-Stunden-Grenze 
nicht überschreitet (Werkstudentenprivileg). 

Entscheidend für das Werkstudentenprivileg ist, dass die Zeit und die Arbeitskraft des ordentlich 
Studierenden noch überwiegend durch das Studium in Anspruch genommen werden. 

Bei Lehrkräften ist die wöchentliche Arbeitszeit nicht mit der Unterrichtsstundenzahl 

gleichzusetzen! Für die Betrachtung der Wochenarbeitszeit – und damit der 20-Stunden-Grenze - 

muss neben den Unterrichtsstunden auch die sonstige Arbeitszeit (z. B. Vor- und 

Nachbereitungszeit) berücksichtigt werden. Zur Umrechnung der Arbeitszeit muss die jeweilige 

wöchentliche Vollarbeitszeit ins Verhältnis zu den Pflichtstunden, die für die entsprechende 

Schulform gelten, gesetzt werden. 

Die 20-Stunden-Grenze wird hierbei bei folgenden Wochenstunden je Schultyp noch eingehalten: 

Pflichtstunden je Woche 25 26 27 28 

Faktor 1,6000 1,5385 1,4815 1,4286 

Unterrichtsstunden je Woche     

12     

13     

14     

 

Die Höhe des Arbeitsentgeltes ist dabei ohne Bedeutung. 

Wichtig: In der Personalstelle muss für die Anwendung des Werkstudentenprivilegs: 
 eine Kopie der aktuellen Semesterbescheinigung vorliegen. Anderenfalls kann das 

Werkstudentenprivileg nicht angewandt werden. Es besteht dann 
Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung! 

 eine Erklärung zu ggf. weiteren Beschäftigungen vorliegen. Hierzu ist der 
„Fragebogen zur Sozialversicherung“ auf Berlin.de unter Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie > Service > Personalverwaltung > Formulare für 
Lehrkräfte > Tarifbeschäftigte ausgefüllt in der Personalstelle vorzulegen. 
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Ihre Personalstelle informiert 

In Einzelfällen kann die Anwendung des Werkstudentenprivilegs auch bei einer längeren 
wöchentlichen Arbeitszeit in Betracht kommen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Zeit und die 
Arbeitskraft von Studierenden überwiegend durch das Studium in Anspruch genommen werden. 
Dies trifft dann zu, wenn die Studierenden 

• mehr als 20 Wochenstunden (≙ mehr als 50 % der Sollstunden) arbeiten und die 
Beschäftigung ausschließlich in der vorlesungsfreien Zeit ausüben („Semesterferien“) 

• durch ein oder mehrere weitere Arbeitsverhältnisse mehr als 20 Wochenstunden (≙ mehr als 
50 % der Sollstunden) arbeiten und die zusätzlichen Stunden abends, nachts oder am 
Wochenende leisten. (Es ist eine schriftliche Erklärung zur zeitlichen Lage erforderlich, die zu 
den Gehaltsunterlagen genommen wird.) 
Für Lehrkräfte ist eine konkrete Aussage, wie sich die Arbeitszeit neben des regulären 
Unterrichts auf welche (Uhr-)Zeiten verteilt, eher nicht möglich, da die Zeiten neben den 
Unterrichtsstunden in ihrer Aufteilung nicht fest sind und sich situationsbedingt ergeben. 

Diese Beschäftigungen müssen auf längstens 26 Wochen im Jahr befristet sein. 

Möglichkeiten einer Familienversicherung 

Der Anspruch auf die Familienversicherung besteht maximal bis zum Tag vor dem 
25. Geburtstag. Das monatliche Gesamteinkommen darf regelmäßig ein Siebtel der 
Bezugsgröße (2025 = 535,00 Euro) nicht überschreiten. Sofern ein Minijob ausgeübt wird, beträgt 
der monatliche Betrag derzeit (01.01.2025) 556,00 Euro. 

Wichtig: Zum Gesamteinkommen zählen zum Beispiel auch Einkommen aus Zinsen oder 
selbstständiger Tätigkeit der Studierenden! 

 Für beschäftigte Studierende ist damit eine Familienversicherung in der Regel nicht möglich! 

Krankenversicherung der Studenten 

Ab dem 26. Lebensjahr, ggf. auch schon früher, wenn eine Familienversicherung nicht möglich ist, 
sind Studierende selbst pflichtversichert. 

Die Versicherungspflicht als Student gilt längstens bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. 
Anschließend muss entweder eine gesetzliche freiwillige Krankenversicherung oder eine private 
Krankenversicherung abgeschlossen werden, es sei denn, es besteht aufgrund einer anderen 
Vorschrift (z. B. als Arbeitnehmer = ehem. „Werkstudent“ durch Überschreiben der Stundengrenze) 
Versicherungspflicht. 
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Rentenversicherung 

Hinsichtlich der Rentenversicherungspflicht gelten für Studierende dieselben Vorschriften wie für 
jeden anderen Beschäftigten auch. 

Rentenversicherungsfrei ist eine Beschäftigung danach, wenn sie kurzfristig im Sinne von 
§ 8 SGB IV ist. Bei geringfügig entlohnter Beschäftigung besteht grundsätzlich 
Rentenversicherungspflicht. 

Wenn eine Beschäftigung mit dem Werkstudentenprivileg nicht möglich ist, gelten die 
arbeitseinkommensabhängigen Regelungen zu 

 Minijob (bis 556 Euro je Monat) 

 Übergangsbereich (Gleitzone/Midijob 556,01 bis 2.000 Euro je Monat) 

 Regulärer Tätigkeit. 

Zusatzversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(VBL) 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst- und damit auch Studierende - sind grundsätzlich 

versicherungspflichtig in der VBL. Die Versicherungspflicht ergibt sich aus dem "Tarifvertrag über 

die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002" 

(Tarifvertrag Altersversorgung -ATV-). Die Pflicht zur Versicherung setzt voraus, dass die/der 

Beschäftigte das 17. Lebensjahr vollendet hat und vom Beginn der Pflichtversicherung an bis zum 

Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen 

einer abschlagfreien Regelaltersrente vollendet, die Wartezeit (§ 34 Abs. 1 VBL-Satzung) von 60 

Monaten erfüllen kann, wobei frühere Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet 

werden, zu berücksichtigen sind und aufgrund eines Tarifvertrags oder – wenn keine 

Tarifgebundenheit besteht – aufgrund eines arbeitsvertraglich in Bezug genommenen 

Tarifvertrags die Pflicht zur Versicherung besteht. 

Beschäftigte im Sinne der Satzung sind Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende. 

 

Ansprechpartner 
Für Fragen zur Krankenversicherung stehen Ihnen die Krankenkassen oder privaten Krankenversicherungen gern 
zur Verfügung. 

 

Informationen zu Ihrem Beschäftigungsverhältnis und zur Bewertung Ihres Arbeitsverhältnisses erhalten Sie von 
der für Sie zuständigen Region der Personalstelle. 
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